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Bebauungsplan Heisterbachstraße, 4. BA 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
 
Sachdarstellung: 

Auf die Vorlage Nr. XI/319/2012 wird Bezug genommen. Die Abwägungen der eingegangenen 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit wurde 
vorgenommen. 
 
Damit das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen werden kann, ist der Satzungsbeschluss gemäß § 10 
BauGB zu fassen. 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Bebauungsplan Heisterbachstraße, 4. BA, wird gemäß § 10 sowie § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 5 HGO 
und § 81 HBO als Satzung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan Heisterbachstraße, 4. BA, wird gemäß § 10 BauGB in Kraft gesetzt.  
 
 
 
Klaus Hoffmann 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen 
1. Bebauungsplan, Stand: 21.11.2012 
2. Textliche Festsetzungen, Stand 21.11.2012 
3. Begründung, Stand 21.11.2012 
4. Umweltbericht 
5. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
 
Anmerkung: 

Die Anlagen Ziffer 4. und 5. müssen nachgereicht werden, da aufgrund der Abwägung umfängliche 
Anpassungen notwendig sind und sie deshalb leider nicht fristgerecht fertig gestellt werden 
konnten.  




